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@cubanita1:

Für Rheinland-Pfalz:
"Die Entscheidung über die Freistellung (Urlaub oder Teilzeit) und deren Dauer ist für die
Beamtin oder den Beamten und die Dienststelle bindend. Die Bewilligungsbehörde kann in
besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn der Beamtin oder dem
Beamten eine Fortsetzung des Urlaubs nicht mehr zugemutet werden kann. Eine Änderung des
Umfangs der Freistellung oder eine vorzeitige Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung ist nur mit
Zustimmung der Bewilligungsbehörde zulässig. Sie hat darüber nach pflichtgemäßem Ermessen
zu entscheiden."

Quelle:
Informationsblatt für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter über
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland - Pfalz

P.S. Eine Bundeslandnennung wäre hilfreich. Außerdem hat deine Nachfrage hier mit dem
Original-Thema nicht mehr viel zu tun. Eigene Fragen -> Eigener Thread

1https://www.lehrerforen.de/thread/44848-sabbatjahr/?postID=417451#post417451
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